
Tätigkeit zu vereinbaren, und ist dies mit einer spür
baren finanziellen Einbuße verbunden, so sollte eine 
zeitweilige Begrenzung der Vereinbarung über die an
dere Tätigkeit erfolgen.
2. Eine Unterstützung und Kontrolle des gesellschaft
lichen Erziehungsprozesses ist auch dann erforderlich, 
wenn
— aus dem Gesamtverhalten des Täters zu erwarten 

ist oder aus einer Information des Kollektivs be
kannt wird, daß er bei der Realisierung der festge
legten Maßnahmen erhebliche Schwierigkeiten be
reiten wird oder bereitet;

— das Kollektiv selbst noch mit erheblichen Schwie
rigkeiten hinsichtlich seiner Entwicklung zu kämp
fen hat oder vom Kollektiv begünstigende Bedin
gungen für die Straftat ausgingen.

In diesen Fällen haben das Gericht oder von ihm be
auftragte Schöffen in kürzeren Zeitabständen Ausspra
chen mit dem Kollektiv und dem Täter und, soweit 
erforderlich, mit den diesem Kollektiv übergeordneten 
Leitern bzw. mit gesellschaftlichen Organisationen zu 
führen.
3. In der überwiegenden Zahl der Verfahren, in denen 
Strafen ohne Freiheitsentzug ausgesprochen werden, 
reicht es aus, mit den zur Hauptverhandlung erschie
nenen Vertretern aus dem Arbeits- oder sonstigen Le
bensbereich zu erörtern, welche Maßnahmen in eige
ner Zuständigkeit durchzuführen sind, weil die beim 
Täter und beim Kollektiv bestehenden Voraussetzun
gen ein weiteres Tätigwerden des Gerichts nicht erfor
dern.
In diesen Verfahren ist es nur erforderlich, die aus 
dem Strafverfahren gewonnenen Erkenntnisse über die 
Ursachen und begünstigenden Umstände, die zur Straf
tat führten, den Vertretern der jeweiligen Kollektive, 
die an der Hauptverhandlung teilnahmen, darzulegen.' 
Ihnen sind Empfehlungen für die Bewährung und Er
ziehung des Täters zu geben. In diesen Fällen ist es 
nicht erforderlich, eine Information über die Realisie
rung dieser Empfehlungen zu fordern. Die Vertreter 
des Kollektivs sind darauf hinzuweisen, sich bei auf
tretenden Schwierigkeiten, mit denen sie nicht selbst 
fertig werden, mit dem Schöffenkollektiv des Betriebes

oder dem Gericht zu konsultieren. In diesem Fall be
darf es keiner Kon trollunterlagen, sondern es genügt 
ein Vermerk über die mit den Vertretern des Kollek
tivs festgelegten Maßnahmen.
4. In Verfahren, in denen mit der durchgeführten 
Hauptverhandlung bereits der notwendige Einfluß auf 
das künftige Verhalten des Täters erreicht wurde, erüb
rigt sich ein weiteres Tätigwerden des Gerichts im 
Sinne der Ziffer 3. Das trifft z. B. auf einige fahr
lässig begangene Straftaten zu, bei denen die Schuld 
des Täters gering ist, er bisher ein tadelfreies Verhal
ten gezeigt und aus der Einwirkung im Ermittlungsver
fahren und der Hauptverhandlung bereits richtige 
Schlußfolgerungen für sein künftiges Verhalten gezo
gen hat.
5. In allen Verfahren, in denen Arbeitsplatzbindung 
angeordnet wird, hat das Gericht den Betriebsleiter 
und die Betriebsgewerkschaftsleitung schriftlich vom 
Ausgang des Verfahrens zu verständigen und darüber 
zu informieren, wer vom Kollektiv an der Hauptver
handlung teilgenommen hat und über die Empfehlun
gen des Gerichts informiert wurde. In allen anderen 
Verfahren hat das Gericht zu prüfen, ob eine Informa
tion über den Ausgang des Strafverfahrens an den Lei
ter des Betriebes oder der Einrichtung erfolgen soll. 
Urteilsausfertigungen sind nicht zu übersenden.
6. Soweit eine Kontrolle erforderlich ist, ist sie von 
dem Kreisgericht auszuüben, in dessen Bereich der 
Täter arbeitet oder lebt. Diesem Kreisgericht sind die 
erforderlichen Unterlagen (Urteilsabschrift, Hinweise 
über bereits eingeleitete Maßnahmen) zu übersenden.

V

Die Grundsätze dieser Richtlinie sind im Jugendstraf
verfahren und bei der Gewährung bedingter Strafaus
setzung entsprechend anzuwenden.
Der Beschluß des Präsidiums des Obersten Gerichts 
über die unmittelbare Mitwirkung der Bevölkerung im 
Strafverfahren (Vertreter der Kollektive, gesellschaft
liche Ankläger und Verteidiger) sowie über die Ar
beitsplatzbindung und Bürgschaft vom 21. April 1965 
— I Pr 112 — 2/65 —* wird aufgehoben.

* NJ 1965 S. 337 ff.

Plenartagung des Obersten Gerichts
über die Mitwirkung der Bevölkerung im Strafverfahren

Auf der 10. Plenartagung legte das Präsidium des 
Obersten Gerichts dem Plenum den ersten Entwurf 
einer Richtlinie über die unmittelbare Mitwirkung der 
Bevölkerung im gerichtlichen Verfahren in Strafsachen 
sowie über die Arbeitsplatzbindung und Bürgschaft 
vor. Bereits auf dieser Tagung gaben sowohl die Mit
glieder des Plenums als auch die Vertreter der ande
ren zentralen Rechtspflegeorgane, des FDGB-Bundes- 
vorstands und der Rechtswissenschaft zahlreiche Hin
weise zur inhaltlichen Ausgestaltung der Richtlinie1.
In der folgenden Zeit befaßten sich die Bezirksgerichte 
erneut mit den Problemen der Mitwirkung der Werk
tätigen im Strafverfahren und vermittelten dem Ober
sten Gericht ihre Erkenntnisse und Erfahrungen. Wert
volle Empfehlungen erhielt das Oberste Gericht auch 
von den Ministerien der Justiz und des Innern sowie 
von Rechtswissenschaftlem. Besonders nutzbringend 
war die enge Zusammenarbeit zwischen den Mitarbei
tern des Obersten Gerichts und des Generalstaats
anwalts, durch die eine einheitliche Anleitung gewähr
leistet ist

l Vgl. die Materialien von der 10. Plenartagung des Obersten 
Gerichts (NJ 1966 S. 457 ff.).

Auf Grund dieser sorgfältigen Vorbereitung konnte 
das Präsidium des Obersten Gerichts auf der 12. Ple
nartagung am 14. Dezember 1966 einen neuen Entwurf 
vorlegen, der auf alle wichtigen Fragen der Mitwir
kung der Werktätigen im gerichtlichen Verfahren in 
Strafsachen Antwort gibt. Zur Begründung dieses Ent
wurfs führte der Präsident des Obersten Gerichts, Dr. 
T o e p l i t z ,  in der Plenartagung u. a. aus:
In der 25. Sitzung des Staatsrates wurde Klarheit dar
über geschaffen, daß ein nennenswerter Rückgang der 
Kriminalität nicht im Selbstlauf oder als spontane 
Folge des umfassenden Aufbaus des Sozialismus er
reicht werden kann2. Bei der weiteren Zurückdrängung 
der Kriminalität kommt es entscheidend auf die orga
nisierte Mitwirkung der gesellschaftlichen Kräfte an. 
Sie kann und muß dazu beitragen, daß in allen Be
reichen unseres gesellschaftlichen Lebens der Ordnung 
und Sicherheit und der Durchsetzung der sozialisti
schen Disziplin mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird 
und damit Rechtsverletzungen im Keime erstickt wer
den. Nur so kann eine Atmosphäre der Unduldsamkeit
2 vgl. die Materialien der 25. Sitzung des Staatsrates, NJ 1966 
S. 353 ff.
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